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SOKA-BAU-Information zu Ihren personenbezogenen Daten 

SOKA-BAU informiert Sie als betroffene Person gemäß Artt. 12 ff. der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit 

 der Durchführung der tarifvertraglichen Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft 
gemäß dem Abschnitt „Wer verarbeitet meine Daten?“, 

 der Nutzung der SOKA-BAU-Online-Services (SBO) für in Deutschland ansässige 
Betriebe sowie 

 der Nutzung des Elektronischen Meldeverfahrens für Entsendebetriebe (EM-AEV) für 
im Ausland ansässige Betriebe. 

 

1. Was bedeutet Datenschutz? 

1.1 Gegenstand des Datenschutzes ist der Schutz personenbezogener Daten. 
Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer natürliche Person (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, IP-Adresse). Informationen, bei denen SOKA-BAU 
keinen oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand einen Bezug zu Ihrer Person 
herstellen kann, etwa nach Anonymisierung, sind keine personenbezogenen Daten. 

1.2 SOKA-BAU darf Ihre personenbezogenen Daten nur verarbeiten, wenn dies durch 
Einwilligung oder eine Rechtsvorschrift gestattet ist. Näheres zur Rechtsgrundlage 
erfahren Sie im Abschnitt „Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet SOKA-BAU meine 
Daten?“. 

 

2. Wer verarbeitet Ihre Daten? 

Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist 

 für das tarifvertragliche Urlaubskassenverfahren zum Zweck der Gewährleistung der 
Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer im Baugewerbe – außerhalb der Tarifgebiete 
des Landes Berlin und des Freistaats Bayern – die Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK), Wettinerstraße 7, 65189 Wiesbaden, 
datenschutzbeauftragter(at)soka-bau.de, 

 für das tarifvertragliche Berufsbildungsverfahren zum Zweck der Gewährleistung 
einer qualitativ hochwertigen Berufsausbildung – außerhalb des Tarifgebiets des 
Landes Berlin – die ULAK, 

 für das tarifvertragliche Zusatzversorgungsverfahren im Baugewerbe zum Zweck der 
Schaffung eines Ausgleichs strukturbedingter Nachteile bei der Altersversorgung die 
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK), Wettinerstraße 7, 65189 
Wiesbaden, datenschutzbeauftragter(at)soka-bau.de, und 

 für alle diese vorgenannten Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft bundesweit 
zusätzlich als Einzugsstelle die ULAK, 

nachfolgend SOKA-BAU genannt. 
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3. Welche Daten verarbeitet SOKA-BAU? 

3.1 Allgemeine Daten für alle Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft 

3.1.1 SOKA-BAU verarbeitet folgende Kontaktdaten der Betriebe: Vor- und Zuname, Anrede, 
Geschlecht, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse, Firma, 
Rechtsform, gesetzliche Vertreter einschließlich deren Anschriften, Anrede, Vor- und 
Zuname, Anschrift, Telefon-, Telefax- und Mobilfunknummer sowie E-Mail-Adresse. SOKA-
BAU vergibt für jeden Betrieb eine vorläufige Bearbeitungsnummer (EAG) sowie bei der 
Annahme einer Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den 
Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft eine Betriebskennnummer (BKN). 

3.1.2 SOKA-BAU verarbeitet folgende Daten über mittelbare und unmittelbare 
Mitgliedschaften der Betriebe: Mitgliedschaften in bestimmten Arbeitgeberverbänden, 
Eintragung in der Handwerksrolle und Gewerbeanmeldung, jeweils mit Zeitangabe, 
Registergericht und -nummer, Teilnahme und Teilnahmezeiten an anderen 
Sozialkassenverfahren weiterer Sozialkassen, Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit 
und Bankverbindung. 

3.1.3 Weiterhin verarbeitet SOKA-BAU, welche Tätigkeiten ein Betrieb in welchen 
Zeiträumen und zu welchem arbeitszeitlichen Anteil an der Gesamtarbeitszeit ausübt oder 
ausgeübt hat. 

3.1.4 SOKA-BAU verarbeitet die Zahl und die Beschäftigungszeiten von gewerblichen 
Arbeitnehmern, Angestellten und Auszubildenden von Betrieben. 

3.1.5 SOKA-BAU verarbeitet Ort, Datum und Unterschrift im Rahmen geführter 
Korrespondenz. 

3.2 Besondere Daten für das Urlaubskassenverfahren für Betriebe mit Sitz in Deutschland 

Nimmt ein Betrieb am tarifvertraglichen Urlaubskassenverfahren teil, verarbeitet SOKA-BAU 
zusätzlich zu den vorgenannten Daten: Arbeitnehmernummer, Anrede, Vor- und Zuname, 
Geburtsdatum und -ort, Ein- und Austrittsdaten, Art des Beschäftigungsverhältnisses eines 
Arbeitnehmers (gewerblicher Arbeitnehmer, Angestellter, Dienstpflichtiger) sowie Angaben 
zu Tätigkeit und Beschäftigungszeiten, zur Bruttovergütung und Urlaubsvergütung, zu den 
Tagen bezahlten und unbezahlten Urlaubs und zur Schwerbehinderung des Arbeitnehmers 
und dessen Bankverbindung, Steuer- und Sozialversicherungsnummer. Ferner verarbeitet 
SOKA-BAU den Namen und die Anschrift des jeweiligen Bauauftraggebers. 

3.3. Besondere Daten für das Urlaubskassenverfahren für Betrieb mit Sitz außerhalb 
Deutschlands (Entsendeverfahren) 

Nimmt ein Betrieb am Entsendeverfahren (Urlaubskassenverfahren bei Entsendung von 
Bauarbeitnehmern auf deutsche Baustellen durch im Ausland ansässige Bauunternehmen) 
teil, so verarbeitet SOKA-BAU neben den besonderen Daten des Urlaubskassenverfahrens, 
jedoch ohne die Hinterbliebenendaten: Jahresurlaubsanspruch, gewährter Urlaub und 
gewährte Urlaubsvergütung des Arbeitnehmers, die Bezeichnung der Urlaubskasse im 
Entsendestaat und die dortige Arbeitgeber- und Arbeitnehmernummer. 

 
3.4 Besondere Daten für das Berufsbildungsverfahren 

Nimmt ein Betrieb am tarifvertraglichen Berufsbildungsverfahren teil, verarbeitet SOKA-BAU 
zusätzlich zu den allgemeinen Daten: den Ausbildungsvertrag, die überbetriebliche 
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Ausbildungsstätte, Vor- und Zuname, Geburtsdatum und -ort, Hauptmeldeadresse des 
Auszubildenden, dessen Ausbildungsberuf, Beginn und Ende der Ausbildung, frühere 
Berufsausbildungen, die vereinbarte und jeweils gezahlte Ausbildungsvergütung, die 
Arbeitnehmernummer des Auszubildenden, Zeit und Grund vorzeitiger Beendigung einer 
Ausbildung, Weiterbeschäftigung des Auszubildenden nach Beendigung der Ausbildung, 
entstandener und gewährter Urlaub im Auslernjahr und Namen und Anschriften der 
gesetzlichen Vertreter. 

3.5 Besondere Daten für das Zusatzversorgungsverfahren 

Nimmt ein Betrieb am Zusatzversorgungsverfahren im Baugewerbe teil, verarbeitet SOKA-
BAU zusätzlich zu den unter 3.1 bis 3.2 genannten Daten zur Prüfung der 
Leistungsberechtigung eines Hinterbliebenen eines Arbeitnehmers oder Auszubildenden: 
Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung, Steuer- und Sozialversicherungsnummer 
des Hinterbliebenen. 

3.6 Besondere Daten für SBO und EM-AEV 

SBO ist ein Dienst für zugelassene inländische Betriebe zur manuellen Erstellung und 
Übermittlung von Monatsmeldungen. EM-AEV ist der entsprechende Dienst für Betriebe, die 
am Entsendeverfahren teilnehmen. Nimmt ein Betrieb an einem dieser Verfahren teil, 
verarbeitet SOKA-BAU zusätzlich zu den allgemeinen und besonderen 
Sozialkassenverfahrensdaten folgende Daten: 

3.6.1 SOKA-BAU verarbeitet die bei der Anmeldung übersandten Zugangsdaten, nämlich 
eine Teilnehmer-Kennung, die USER-ID, und Ihr persönliches Kennwort (Zugangsdaten). 
Das Kennwort wird nicht im Klartext, sondern nur in Form eines kryptologischen Hashwerts 
gespeichert. 

3.6.2 SOKA-BAU speichert eine permanente Textdatei mit einer eindeutigen Kennung 
(Cookie) auf dem Rechner des Nutzers. Der Nutzer kann Cookies in seinem Browser 
unterbinden; tut er dies, kann es solange jedoch zu Einschränkungen bei der Nutzung von 
SBO kommen. 

3.6.3 Bei jedem Aufruf von SBO verarbeitet SOKA-BAU die IP-Adresse des 
Internetanschlusses, die aufgerufenen SBO-Seiten mit Zeitangabe, die Bezeichnung des 
Internetbrowsers und des Betriebssystems (Nutzungsdaten). 

3.6.4 Im Zuge der Durchführung des elektronischen Meldeverfahrens generiert SOKA-BAU 
Schreiben für den Betrieb, die SOKA-BAU ihm im elektronischen Postfach bereitstellt 
(Korrespondenz). 

 

4. Wozu verarbeitet SOKA-BAU Ihre Daten? 

4.1 Allgemeine Daten für alle Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft 

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um die Berechtigung und Verpflichtung 
zur Teilnahme eines Betriebs an den Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft zu prüfen und 
bei Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme gegebenenfalls die oben genannten 
tarifvertraglichen Sozialkassenverfahren durchzuführen. Gegebenenfalls werden die Daten 
an andere zuständige Sozialkassen und im Einzelfall an weitere datenschutzrechtlich 
Verantwortliche übermittelt (siehe Abschnitt „An wen übermittelt die Sozialkasse meine 
Daten?“). 
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Die Kenntnis der Mitgliedschaft des Betriebs in Arbeitgeberverbänden ist aufgrund der 
sogenannten Einschränkungsklausel der Allgemeinverbindlicherklärungen des Tarifvertrags 
über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV) in der jeweils geltenden Fassung und 
anderer Tarifverträge für das Baugewerbe seitens des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales ebenfalls zur Ermittlung der Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den 
Sozialkassenverfahren erforderlich. 

Die Kenntnis der Tätigkeiten ist erforderlich, da nach Maßgabe des VTV nur bestimmte 
bauliche Tätigkeiten eine Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den 
Sozialkassenverfahren bei SOKA-BAU auslösen. 

Die Bankverbindung des Betriebs ist gegebenenfalls zum Zweck des Beitragseinzugs sowie 
der Zahlung von Beitragserstattungen erforderlich. 

4.2 Besondere Daten für das Urlaubskassen- und das Zusatzversorgungsverfahren 

Die Kenntnis der Steuer- und Sozialversicherungsnummer ist jeweils erforderlich, um 
Abgeltungs-, Entschädigungs- und Rentenzahlungen zu versteuern und zu verbeitragen. Die 
Daten über Arbeitnehmer sind erforderlich, um die Beiträge und Leistungen im Rahmen der 
Sozialkassenverfahren zu berechnen. Die Kenntnis der Bankverbindung des Arbeitnehmers 
ist zur Auszahlung tariflicher Abgeltungen und Entschädigungen und zur Erbringung von 
Leistungen im Zusatzversorgungsverfahren erforderlich. Die Kenntnis über den 
Bauauftraggeber erfolgt zur Durchsetzung von Beitragsansprüchen nach § 14 AEntG. 

4.3 Besondere Daten für das Entsendeverfahren 

Die Kenntnis der Daten im Rahmen des Urlaubskassenverfahrens im Entsendefall zum 
Urlaub ist zur anrechnungsbedingten Urlaubsberechnung, die Kenntnis der Urlaubskasse im 
Entsendestaat und der dortigen Arbeitgeber- und Arbeitnehmernummern sind zur 
Feststellung der Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den 
Sozialkassenverfahren bei SOKA-BAU erforderlich. 

4.4 Besondere Daten für das Berufsbildungsverfahren 

Die Daten über Bauauszubildende sind erforderlich, um die Leistungen im Rahmen des 
Sozialkassenverfahrens zu berechnen. 

4.5 Besondere Daten für SBO und EM-AEV 

Die Zugangsdaten des Betriebs nutzt SOKA-BAU zu dessen Authentifizierung bei SBO. 
Cookies nutzt SOKA-BAU, um den Nutzer von anderen zu unterscheiden und einmal 
gewählte Spracheinstellungen beizubehalten. Nutzungsdaten nutzt SOKA-BAU zur 
Aufrechterhaltung von SBO und zur Erkennung und Abwehr von Störungen, beispielsweise 
Denial-of-Service-Attacken. Die Korrespondenzdaten dienen dazu, dem Kunden 
Informationen auf elektronischem Weg zuzustellen. 

4.6 Weitere Zwecke (alle Daten) 

Eine Verarbeitung von Daten zu anderen als den genannten Zwecken kann im rechtlich 
zulässigen Rahmen zur Werbung erfolgen, etwa um Beteiligten weitere interessante, auf die 
Bauwirtschaft zugeschnittene Leistungen anzubieten. 
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5. Woher hat SOKA-BAU meine Daten erhalten? 

5.1 Andere als SBO- oder EM-AEV-Daten 

Quelle der Daten sind regelmäßig 

 Betriebe oder deren Arbeitnehmer und Auszubildende, 

 die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau), 

 Handwerkskammern, 

 Behörden der Zollverwaltung, 

 die Bundesagentur für Arbeit und ihre regionalen und lokalen Untergliederugen, 

 überbetriebliche Ausbildungsstätten der Bauwirtschaft im Berufsbildungsverfahren, 

 Meldebehörden, teilweise über die RISER ID Services GmbH, 

 Gewerberegister, teilweise über die RISER ID Services GmbH, 

 der Bundesanzeiger als öffentlich zugängliche Quelle, 

 die unter 6.2 genannten Institutionen oder 

 im Einzelfall sonstige Dritte. 

5.2 SBO- oder EM-AEV-Daten 

Im Rahmen von SBO oder EM-AEV erhobene Daten erlangt SOKA-BAU vom angemeldeten 
Betrieb. 

 

6. An wen gibt SOKA-BAU Ihre Daten weiter? 

6.1 Personenbezogene Daten werden, soweit dies zu den oben genannten Zwecken 
erforderlich ist, zwischen den jeweils datenschutzrechtlich Verantwortlichen in der Regel nur 
innerhalb der Europäischen Union übermittelt. 

6.2 Personenbezogene Daten können an andere deutsche gemeinsame Einrichtungen im 
Sinne von § 4 Abs. 2 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) übermittelt werden, wenn sich diese 
im Einzelfall als tariflich zuständig erweisen können oder Anrechnungen zu prüfen sind, 
insbesondere 

 die ULAK, 

 die ZVK, 

 die Gemeinnützige Urlaubskasse des Bayerischen Baugewerbes e.V. (UKB), 

 die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes w.V. (Soka-Berlin), 

 die Lohnausgleichskasse für das Dachdeckerhandwerk, 
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 die Zusatzversorgungskasse des Dachdeckerhandwerks VVaG, 

 das Zentrale Versorgungswerk für das Dachdeckerhandwerk VVaG, 

 die Gemeinnützige Urlaubskasse für das Maler- und Lackiererhandwerk e.V., 

 die Zusatzversorgungskasse des Maler- und Lackiererhandwerks VVaG, 

 die Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes, 

 die Zusatzversorgungskasse des Gerüstbaugewerbes VVaG, 

 das Berufsbildungswerk des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks e.V., 

 die Zusatzversorgungskasse des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks VVaG, 

 die Zusatzversorgungskasse der Steine- und Erdenindustrie und des Betonstein-
handwerks VVaG und 

 das Ausbildungsförderwerk Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. 

6.3 Im Rahmen des Entsendeverfahrens können personenbezogene Daten an vergleichbare 
ausländische gemeinsame Einrichtungen im Sinne von § 5 Nr. 3 AEntG übermittelt werden, 
wenn sich diese im Einzelfall als tariflich zuständig erweisen können oder Anrechnungen zu 
prüfen sind, insbesondere 

 Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK), Kliebergasse 1A, 1050 Wien, 
Österreich, 

 Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), Via Giuseppe Antonio 
Guattani 24, 00161 Roma, Italien, 

 Congés Intempéries BTP Union des caisses de France, 24, rue de Dantzig, 75015 
Paris, Frankreich, 

 Fondsenbeheer Waterbouw B.V., Laan van Zuid Hooern 165, 2289 DD Rijswijk, 
Niederlande, 

 Office Nationale de Securité Sociale (ONSS) bzw. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ), Victor Hortaplein 11, 1060 Brüssel, Belgien, 

 Congémetal a.s.b.l. Caisse pour les vacances annuelles des constructions 
métallique, mécanique et électrique, Boulevard Reyers 80, 1030 Brüssel, Belgien und 

 Styrelsen for Arbeidsmarked og Rekruttering (Star), Njalsgade 72 A, 2300 
Kopenhagen S, Dänemark. 

6.4 Personenbezogene Daten können im Entsendeverfahren auch an Betriebe sowie an 
Auftraggeber von Betrieben zur Durchsetzung von Beitragsansprüchen nach § 14 AEntG 
(„Bürgen-Frühwarnsystem“) übermittelt werden. Diese können auch in Drittstaaten ansässig 
sein. 

6.5 Personenbezogene Daten können ferner innerhalb der EU und des Europäischen 
Wirtschaftsraums sowie in Drittstaaten, für die die Europäische Kommission einen Beschluss 
über ein angemessenen Schutzniveau für personenbezogene Daten gefasst hat, 
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weitergegeben werden an Dienstleistungsunternehmen von SOKA-BAU, insbesondere in 
den Bereichen Sachbearbeitung, Datenvernichtung und IT-Wartung. 

6.6 Im Einzelfall und nach individueller Prüfung können personenbezogene Daten außerdem 
an weitere Dritte übermittelt werden, typischerweise an 

 gesetzliche Sozialversicherungsträger, wie Deutsche Rentenversicherung Bund oder 
gesetzliche Krankenversicherungen, zum Beitragseinzug, 

 die Bundesagentur für Arbeit, etwa zwecks Erhebung der Winterbeschäftigungs-
umlage gemäß §§ 354 ff. SGB III, 

 Zollbehörden zur Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem AEntG 
(Schwarzarbeit, Mindestlohnverstöße), 

 Staatsanwaltschaften zum Zweck der Strafverfolgung, 

 Arbeitsgerichte, insbesondere bei Streitigkeiten über Beitrags- und Meldepflichten 
und 

 Prozessbevollmächtigte zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen. 

 

7. Wie lange verarbeitet SOKA-BAU Ihre Daten? 

7.1 Bestehende Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den 
Sozialkassenverfahren 

Soweit eine Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den Sozialkassenverfahren 
bestand oder besteht, speichert SOKA-BAU personenbezogene Daten gemäß § 147  
Abgabenordnung regelmäßig für 10 Kalenderjahre nach dem Ableben des letzten 
rentenbezugsberechtigten Arbeitnehmers des Betriebs. 

7.2 Keine Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den Sozialkassenverfahren 

Soweit keine Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den Sozialkassenverfahren 
besteht, kann SOKA-BAU personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter Interessen 
unbefristet speichern. Diese bestehen darin, 

 Mehrfachprüfungen des Geltungsbereichs und der AVE-Einschränkungsklausel durch 
den Verantwortlichen zu vermeiden, 

 unter Beachtung des Grundsatzes der Datenminimierung zu prüfen, ob 
zwischenzeitlich eine Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den 
Sozialkassenverfahren entstanden ist, 

 Ihnen kurzfristig Negativbescheinigungen ausstellen zu können, 

 den Tarifvertragsparteien die für die Beantragung der Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen gemäß § 5 TVG einschließlich der Einschränkungsklauseln 
erforderlichen Zahlen zur Verfügung zu stellen und 

 personenbezogene Daten zu werblichen Zwecken zu verarbeiten. 
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7.3 SBO und EM-AEV 

Die Speicherung der SBO- und EM-AEV-Zugangsdaten erfolgt, solange das SBO- oder EM-
AEV-Konto besteht. Die Speicherdauer von Cookies hängt von den Einstellungen Ihres 
Browsers ab. Nutzungsdaten speichert SOKA-BAU 10 Tage lang. Nach Ablauf der 
genannten Frist anonymisiert SOKA-BAU Ihre Nutzungsdaten, wertet die anonymisierten 
Daten statistisch aus und löscht diese nach weiteren 2 Jahren. SBO-Korrespondenzdaten 
sind jeweils nach 90 Tagen für die Betriebe nicht mehr online abrufbar und werden nach 6 
Kalenderjahren gelöscht, soweit sie nicht mehr erforderlich sind. 

 

8. Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet SOKA-BAU Ihre Daten? 

8.1 Andere als SBO- und EM-AEV-Daten 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 
Buchstaben a, c, e, f und Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 
des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO), das heißt 
auf der Grundlage einer Einwilligung, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, zur 
Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe und zur Wahrung 
berechtigter Interessen der datenschutzrechtlich Verantwortlichen und der Tarifvertrags-
parteien in Verbindung mit 
 

 dem Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV) in der 
jeweils geltenden Fassung, einsehbar im Bundesanzeiger oder unter www.soka-
bau.de, 

 § 4 Abs. 2 TVG bei in Deutschland ansässigen Tarifvertragsparteien und deren 
Mitgliedern, 

 § 5 Abs. 4 TVG in Verbindung mit den jeweiligen Allgemeinverbindlicherklärungen 
der Tarifverträge und dem Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz (SokaSiG) bei in 
Deutschland ansässigen aber anderen als Tarifvertragsparteien und deren 
Mitgliedern und 

 in Verbindung mit §§ 8, 3 AEntG für im Ausland ansässige Entsendebetriebe. 

8.2 SBO und EM-AEV 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung von SBO-Daten sind bezüglich Nutzungsdaten und 
Cookies die Vorschriften des Telemediengesetzes (TMG), insbesondere § 15 Abs. 1 
(Inanspruchnahme von Telemedien) sowie nach Ende des Nutzungsvorgangs § 13 Abs. 7 
(Datensicherheit). Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Korrespondenzdaten sind die 
in der vorherigen Unterziffer genannten. 

8.3 Bereitstellungspflicht 

Die genannten Rechtsgrundlagen schreiben eine Verarbeitung von Daten 
teilnahmepflichtiger Betriebe vor. Insoweit besteht eine Bereitstellungspflicht. Wird dieser 
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Pflicht nicht nachgekommen, kommen Auskunfts-, Beitrags- und Schadensersatzansprüche 
in Betracht. 

 

9. Welche Maßnahmen zur Sicherheit Ihrer Daten ergreift SOKA-BAU? 

SOKA-BAU schützt Ihre Privatsphäre und behandelt Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich. Um einen Verlust oder Missbrauch der gespeicherten Daten zu vermeiden, trifft 
SOKA-BAU umfangreiche betriebliche und technische Sicherheitsvorkehrungen, die 
regelmäßig überprüft und angepasst werden. Zu diesen Maßnahmen gehören Alarmanlagen, 
Zutritts- und Zugriffskontrollen, Datenschutzschulungen, Geheimhaltungsverpflichtungen, 
Kontrollen durch den Datenschutzbeauftragten, den IT-Sicherheitsbeauftragten und die 
Revision, Wachpersonal und Videoüberwachung. Weitere Sicherheitsvorkehrungen sind 
insbesondere Datenminimierung und Speicherbegrenzung, eine Firewall, ein Virenschutz 
und räumlich getrennte Daten-Backups. Die Übermittlung personenbezogener Daten mittels 
SBO erfolgt in verschlüsselter Form. SOKA-BAU speichert Ihre personenbezogenen Daten 
in Deutschland. 

 

10. Welche Rechte haben Sie? 

10.1 Sie können unter den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 

10.2 Ferner können Sie unter den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen die Berichtigung 
Ihrer Daten verlangen, beispielsweise bei unrichtig gespeicherten Daten. 

10.3 Sie haben unter den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen das Recht auf Löschung, 
beispielsweise, wenn SOKA-BAU Daten länger als zulässig speichert. 

10.4 Ihnen steht unter den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen ein Recht auf 
eingeschränkte Verarbeitung zu, beispielsweise wenn die Richtigkeit Ihrer gespeicherten 
Daten strittig ist. 

10.5 Sie können unter den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen jederzeit der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung 
widersprechen. 

10.6 Etwaige Einwilligungen können Sie unter den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

10.7 Sie haben das Recht, sich an die Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu wenden. 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist der Hessische Datenschutzbeauftragte. 

 


